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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.02.2004

Norm

ZPO §146

§442

Rechtssatz

Bewilligung der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gegen die "Versäumung" der vorbereitenden Tagsatzung durch

den Beklagten infolge nur persönlichen (unvertretenen) Erscheinens im bezirksgerichtlichen Verfahren mit einer

Wertzuständigkeit über €

4.000,-- nach Ladung mittels LAD A4 ohne gesonderten Hinweis auf die Anwaltspflicht im eigentlichen Ladungsteil.

Entscheidungstexte

21 R 49/04w

Entscheidungstext LG St. Pölten 19.02.2004 21 R 49/04w
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